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Zur Förderung des aktiven Umweltschutzes stiftet der Landkreis Germersheim einen Umweltpreis.

Für die Preisverleihung gelten folgende Grundsätze: 

1. Mit der Auszeichnung sollen beispielhafte, die Umwelt verbessernde Leistungen im Kreis Germersheim einschl. ökologische Projekte an Schulen gewürdigt, der Öffentlichkeit vorgestellt und bekannt gemacht werden. Gleichzeitig soll damit das Interesse der Bevölkerung für Fragen und Probleme des Umweltschutzes geweckt und ein Anreiz zur Nachahmung geschaffen werden. Die Bürger sollen angeregt werden, im Rahmen ihres Lebens- und Einwirkungsbereiches durch Eigeninitiative aktiv zum Umweltschutz beizutragen.

2. Der Preis wird verliehen in den Kategorien (an die Zielgruppen)

a. Bürger, Vereine und Kommunen

b. Kinder, Jugend und Schulen

c. Wirtschaft, Verbände und Forschung

Außerhalb dieser Kategorien (Zielgruppen) kann für herausragende Leistungen ein Sonderpreis vergeben werden (ideelle Auszeichnung).

Preisträger können im Kreis ansässige oder dort tätige Privatpersonen, Personen- und Interessengruppen, Gemeinden, Schulklassen/Arbeitsgemeinschaften/Projektgruppen, Gewerbetreibende und juristische Personen (z.B. Handwerks- und Industriebetriebe, Naturschutzverbände) sein.

3. Der Umweltpreis wird alle zwei Jahre ausgelobt und vergeben, beginnend 2010.

4. Die Vergabe des Preises erfolgt im Rahmen einer Feierstunde in Form einer Urkunde und einer Geldzuwendung aus der Sparkassen- Stiftung in Höhe von 1.000,-- € in jeder Kategorie (für jede Zielgruppe).

5. Es werden nur solche Leistungen bei der Preisvergabe berücksichtigt, die im Bereich des Kreises Germersheim erbracht wurden oder in den Kreis hineinwirken. Auszeichnungswürdig sind Maßnahmen, die in vorbildlicher Art und Weise dazu beitragen, die Umweltsituation nachhaltig positiv zu beeinflussen und fachlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

6. Der Preis wird nur für nachvollziehbare Leistungen vergeben, d.h. es können abgeschlossene Projekte sowie laufende Vorhaben eingereicht werden, bei denen wesentliche Meilensteine bereits erreicht sind und deren (voraussichtliche) Ergebnisse klar und nachvollziehbar dargestellt werden. Um die Aktualität der eingereichten Projekte zu gewährleisten, soll der Beginn der Projekte nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.

7. Jeder hat das Recht, dem Landrat Vorschläge für die Verleihung des Umweltpreises zu machen. Die Vorschläge bedürfen der Schriftform, sind zu begründen und möglichst mit Bildnachweisen über die Art der Maßnahme bzw. Leistung zu versehen. Der Kreis Germersheim behält sich vor, gegebenenfalls ergänzende Unterlagen zu fordern, sofern dies zur Beurteilung des Vorschlages erforderlich ist.

8. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft als Jury mit 2/3 Mehrheit. Der Umweltausschuss berät unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Seine Entscheidung über die Preisverleihung legt er schriftlich fest. Berater ohne Stimmrecht können hinzugezogen werden.

9. Der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft kann von der Vergabe des Preises der jeweiligen Kategorie absehen, wenn keine preiswürdigen Leistungen bekannt geworden sind. Das Preisgeld kann anteilig den anderen Kategorien zugeschlagen werden. Innerhalb der Kategorie kann das Preisgeld auf mehrere Preisträger verteilt werden.
10. Die nicht berücksichtigten Vorschläge werden nach Entscheidung des Ausschusses an die Einsender zurückgesandt. Der Kreis Germersheim haftet nicht für ohne sein Verschulden verloren gegangene Rücksendungen.

11. Der Rechtsweg gegen die Entscheidung des Umweltausschusses ist ausgeschlossen.

Für den Umweltpreis 2012 sind die Vorschläge und die dazugehörigen Unterlagen bzw. Begründungen bis spätestens 04.Mai 2012 vorzulegen.

Adresse:

Kreisverwaltung Germersheim

-Fachbereich 32 Umwelt- und Landwirtschaft-

Luitpoldplatz1

76726 Germersheim

Dr. Fritz Brechtel

Landrat
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